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Aktuelle Information zur Beruflichen Rehabilitation 
Maßnahmen für Jugendliche im Herbst 2003 gesichert? 
 
 
Ausgangslage 
 
Seit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches IX am 1. Juli 2001 ist der Rechtsanspruch auf 
Arbeitsförderung für Jugendliche mit Lernbehinderungen gesetzlich verankert, vorbei sind die 
Zeiten der Sorgen um Maßnahmen für Schulabgänger der Förderschulen, so glaubte der 
Bundesvorstand, verstärkt wurde diese Meinung, da die Bundesanstalt für Arbeit Abgänger 
aus Förderschulen auch vorher schon selbstverständlich zum Personenkreis der 
Förderbedürftigen zählte. Durch wirtschaftliche Stagnation haben Jugendliche mit 
Lernbehinderungen in den letzten Jahren zunehmend geringere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und sind deshalb vermehrt auf Maßnahmen der Arbeitsverwaltung angewiesen. 
Ausgerechnet im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen (EJMB) führten nun 
Einsparungen zu einem harten Kampf insbesondere um berufsvorbereitende Maßnahmen. 
 
 
Durch die Vorgaben der Hartz-Kommission sollen im Bereich der Arbeitsverwaltung mehrere 
Milliarden Euro eingespart werden, Förderlehrgänge werden deshalb von der Bundesanstalt 
für Arbeit trotz des gesetzlich verankerten Rechtsanspruchs nicht mehr als Pflichtleistungen 
angesehen. Vielerorts „verschieben“ Berufsberater zu Beginn des Jahres Beratungsgespräche 
mit Jugendlichen und deren Eltern, Zusagen für im Herbst beginnende Maßnahmen werden 
zurückgenommen – Jugendliche mit Förderbedarf sollen stattdessen in ein schulisches 
Berufsvorbereitungsjahr angemeldet werden. Die Verunsicherung in Elternhaus und Schule 
steigt, Protestaktionen laufen an. Seit März 2003 erreichen den LERNEN FÖRDERN 
Bundesvorstand einerseits Versprechungen, Maßnahmen auf Vorjahresniveau durchzuführen, 
andererseits Aussagen, dass die Arbeitsverwaltung berufsvorbereitende Maßnahmen künftig 
nicht mehr verantwortlich durchführen wird und die Bundesländer erforderliche 
Rahmenbedingungen in schulischen Berufsvorbereitungsjahren nicht herstellen können. 
Gleichzeitig steigt die Jugendarbeitslosigkeit, das Angebot an Ausbildungsplätzen liegt um 
über 14 % unterhalb des Angebotes im Vorjahr. Schließlich verspricht Bundesminister 
Wolfgang Clement am 8. April 2003 im Zusammenhang mit der „Agenda 2010 für Wirtschaft 
und Arbeit" eine neue Kampagne, einen neuen Pakt für Ausbildungs- und Arbeitsplätze für 
Jugendliche. Bündnisse zur Schaffung von Ausbildungsplätzen werden auf allen Ebenen 
geschlossen, entsprechende Programme werden aufgelegt, die jedoch, so ist zu befürchten, die 
Verdrängung unserer Jugendlichen noch steigern können. Die Konsequenz für uns ist, dass 
wir uns einerseits intensiv für den Erhalt notwendiger Maßnahmen einsetzen müssen, 
andererseits aber auch unsere Jugendlichen in Elternhaus und Schule auf ein selbständiges 
Leben vorbereiten, die Netzwerke unserer Fördervereine ausbauen und festigen müssen, um – 
wo immer möglich - für unsere Jugendlichen selbst Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu 
schaffen. 
 
Zum Tag der Behinderten am 5. Mai 2003 hat die Bundesanstalt für Arbeit erfreulicherweise 
ihre Zuständigkeit für Menschen mit Behinderungen weiterhin eindeutig zugesagt, allerdings 
soll „die Förderstrategie überdacht werden“:  
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Pr esse- I nf or mat i on Nr .  33/ 03 der  Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  vom 05. 05. 2003 
________________________________________________________________________ 
 
Not wendi ge Mi t t el  f ür  Behi nder t e ver f ügbar  
 
Das f ür  das oper at i ve Geschäf t  zust ändi ge Vor st andsmi t gl i ed der  
Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  ( BA) ,  Hei nr i ch Al t ,  hat  zum Eur opäi schen 
Akt i onst ag der  Menschen mi t  Behi nder ungen dar auf  hi ngewi esen,  dass di e 
Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  auch wei t er hi n di e not wendi gen Mi t t el  f ür  di e 
ber uf l i che Ei ngl i eder ung behi nder t er  Menschen zur  Ver f ügung st el l en wer de.  
 
Tat sache sei ,  so Al t ,  dass f ür  di e ber uf l i che Ei ngl i eder ung behi nder t er  
Menschen i n di esem Jahr  mehr  Gel d zur  Ver f ügung st ehe,  al s i m Vor j ahr  
ausgegeben wur de.  Bei  den Pf l i cht l ei st ungen gebe es ei ne St ei ger ung von 
knapp neun Pr ozent  oder  210 Mi l l i onen Eur o auf  2, 5 Mi l l i ar den Eur o,  bei  den 
Er messensl ei st ungen st ünden mi t  über  500 Mi l l i onen Eur o sogar  14 Pr ozent  
oder  60 Mi l l i onen Eur o mehr  zur  Ver f ügung.  " Es best eht  al so kei n Anl ass zur  
Bef ür cht ung,  dass i n di esem Ber ei ch mi t  dr ast i schen Ei nschni t t en zu r echnen 
i st " ,  sagt e Al t .  
 
Das Engagement  der  BA f ür  ber uf l i che Ei ngl i eder ung behi nder t er  Menschen 
wi r d auch dur ch di e Zahl  der  Tei l nehmer  i n Maßnahmen bel egt .  Ende Mär z 2003 
bef anden si ch 145. 300 Tei l nehmer  i n ber uf l i chen Reha- Maßnahmen.  Gegenüber  
dem Tei l nehmer best and Ende Mär z 2002 ( 127. 500)  i st  das ei n Anst i eg um 14 
Pr ozent .  
 
Es t r äf e aber  zu,  dass di e BA i hr e För der st r at egi e bei  behi nder t en Menschen 
über pr üf en und dar auf  acht en müsse,  dass j ewei l s di e Basi s f ür  ei ne 
nachf ol gende Beschäf t i gung gel egt  wer de,  sagt e Al t .  Auch et abl i er t e Tr äger  
müsst en si ch mi t  der  Fr age ausei nander set zen,  ob i hr  Maßnahmeangebot  
t at sächl i ch zur  I nt egr at i on f ühr e.  Mi t  Sor ge wer de der  Rückgang des 
Ausbi l dungsst el l enangebot s gesehen,  von der  behi nder t e Schul abgänger  i n 
besonder em Maße bet r of f en sei en.  Der  Vor st and der  Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  
habe angesi cht s di eser  Ent wi ckl ung ent schi eden,  dass Maßnahmen f ür  
behi nder t e Jugendl i che mi ndest ens auf  Vor j ahr esni veau f or t gef ühr t  wür den.  
 
Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  
Ref er at  f ür  Pr esse-  und Öf f ent l i chkei t sar bei t  
Regensbur ger  St r asse 104 
D- 90478 Nür nber g 

 
 
Am 9. Mai 2003 wurde von der Bundesanstalt für Arbeit schließlich die „Finanzierung von 
Maßnahmen für Jugendliche“ zugesagt: 
 
 
 
Pr esse- I nf or mat i on Nr .  37/ 03 der  Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  vom 09. 05. 2003 
_________________________________________________________________ 
 
Maßnahmen f ür  Jugendl i che auf  Vor j ahr esni veau 
 
I m Her bst  di eses Jahr es f i nanzi er en di e Ar bei t sämt er  genauso vi el e 
Maßnahmepl ät ze f ür  benacht ei l i gt e und behi nder t e Jugendl i che wi e i m l et zt en 
Jahr ,  t ei l t e di e Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  ( BA)  am Fr ei t ag i n Nür nber g mi t .  
Der  BA- Vor st and hat  beschl ossen,  di e daf ür  er f or der l i chen Haushal t smi t t el  
ber ei t  zu st el l en.  Hi nt er gr und der  Ent schei dung i st  di e i m Ver gl ei ch zum 
Vor j ahr  deut l i ch gr ößer e Lücke zwi schen der  Zahl  der  Ausbi l dungspl ät ze und 
der  Zahl  der  Bewer ber .  Das beei nt r ächt i gt  vor  al l em di e Chancen Schwächer er  
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f ür  di e ei n gl ei ch hohes För der angebot  wi e i m Vor j ahr  ei nger i cht et  wer den 
sol l .  
 
Zur  Zei t  f ehl en r und 70. 000 Ausbi l dungspl ät ze f ür  ei nen zumi ndest  
r echner i schen Ausgl ei ch zwi schen Angebot  und Nachf r age.  Der  BA- Vor st and 
r uf t  Bet r i ebe und Ver wal t ungen auf ,  zusät zl i che Ausbi l dungspl ät ze 
ei nzur i cht en und über  di e Ar bei t sämt er  anzubi et en.  
 
Bundesanst al t  f ür  Ar bei t  
Ref er at  f ür  Pr esse-  und Öf f ent l i chkei t sar bei t  
Regensbur ger  St r asse 104 
D- 90478 Nür nber g 

 
 
 
Situation für Schulabgänger 2003 
 
Durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel scheinen vielerorts Maßnahmen für die 
Schulabgänger 2003 gesichert. Inzwischen haben bundesweit viele Jugendliche Zusagen für 
Maßnahmen mit Beginn im Herbst 2003 erhalten, allerdings erreichen uns nach wie vor 
Anrufe und Schreiben von Eltern, deren Kinder noch keine Zusage haben oder die trotz 
bestehendem Bedarf eine Ablehnung, teilweise mit dem Vermerk „aus finanziellen Gründen“ 
erhalten haben. 
 
Förderlehrgänge müssen auch künftig allen Jugendlichen mit Lernbehinderungen offen 
stehen, die durch einen Grundbildungslehrgang oder ein schulisches Berufsvorbereitungsjahr 
nicht in Ausbildung vermittelt werden können. Sparmaßnahmen, die zu Warteschleifen und 
damit zur Arbeitslosigkeit führen, können vom Verband nicht mitgetragen werden.  
 
Nach Aussage der Bundesanstalt für Arbeit in o.a. Pressemitteilung werden auch „weiterhin 
die notwendigen Mittel für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen zur Verfügung 
gestellt werden. Deshalb muss j ede Schülerin und jeder Schüler , der in diesem Schuljahr 
aus der Förderschule entlassen wird und weiterhin einen besonderen Förderbedarf hat, j etzt 
seine Bewilligung für seine bedarfsgerechte Maßnahme bekommen. Es gibt keinen Grund, 
das Ergebnis der Mittelbewirtschaftung abzuwarten und bis zum Herbst auf eine Zusage zu 
warten – und es gibt keinen Grund, den Maßnahmebeginn auf einen späteren Zeitpunkt 
hinauszuschieben. Ein Maßnahmebeginn nach einer „verlängerten Sommerpause“ ist nicht 
angebracht, dieser widerspricht dem pädagogischen Gedanken der beruflichen Förderung und 
Eingliederung. 
 
Der LERNEN FÖRDERN – Bundesvorstand fordert alle Schülerinnen und Schüler, die in den 
nächsten Wochen aus der Förderschule entlassen werden und weiterhin besonderen 
Förderbedarf haben, dazu auf, ihre Maßnahme jetzt schriftlich zu beantragen und sich auch 
nicht notfalls mit einer ungeeigneten Maßnahme zufrieden zu geben. Beachten Sie dazu 
folgende Hinweise: 
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Maßnahmen zur Arbeitsförderung für Entlassschüler 2003 
 
1. Förderbedarf klären 
Jugendliche mit Behinderungen haben Anspruch auf  
Pflichtleistungen nach § 102 Abs 1 SGB III.  

 Lernbehinderung ist eine Behinderung gemäß § 19 Abs. 1 SGB III 
     in Verbindung mit § 2 Abs. 1 SGB IX 

 falls das Arbeitsamt einen Test nicht für erforderlich hält 
� sonderpädagogisches Gutachten der Schule erstellen 

 
2. Antrag schrift lich an das zuständige Arbeitsamt 
„Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“  
gem. § 14 SGB IX - siehe Musterschreiben  
 

 Das Arbeitsamt prüft seine Zuständigkeit innerhalb zwei Wochen. 
- Die Entscheidung der Arbeitsverwaltung gem. § 14 Abs. 2 SGB IX  

muss innerhalb drei Wochen nach Antragseingang erfolgen. 
(Nach 3 Monaten ist bereits eine Klage wegen Untätigkeit möglich.) 

 
3. Entscheidung über die Maßnahme: 
Förderlehrgang oder Ausbildung (nach § 48 BBiG / § 42 HwO) 
 
� Berufsvorbereitende Maßnahmen  

gem. § 33 Abs. 3 Ziffer 2 SGB III  
� Berufliche Ausbildung gem. § 33 Abs. 3 Ziffer 4 SGB III 
� Übernahme der Internatskosten gem. § 33 Abs. 7 SGB III  
 

Berücksichtigung bei der Auswahl: § 9 SGB IX  
Beratung durch die Arbeitsverwaltung über Vor- und Nachteile von Maßnahmen  

 
Die Arbeitsverwaltung kann und darf sich einer  Förderung nicht entziehen. 
Machen Sie deutlich, dass Sie auf der Durchführung der Maßnahme bestehen und notfalls 
auch bereit sind, den Rechtsweg zu beschreiten. 
Sollte eine notwendige Maßnahme abgelehnt werden, so legen Sie sofort Widerspruch ein 
(formlos) und stellen Sie einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Sozialgericht. 
 
4. Verhalten bei Ablehnung des Antrags oder nicht fr istgerechter Entscheidung 
 
- Wenn Sie nach 4 Wochen noch immer keine Zusage erhalten haben oder 
- Ihr Antrag abgelehnt wurde, obwohl die Maßnahme erforderlich ist, dann 

 
� Stellen Sie einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Sozialgericht, 

diesem Antrag legen Sie eine Kopie Ihres Schreibens an das Arbeitsamt und ggf. das 
Antwortwortschreiben des Arbeitsamtes bei  
– siehe Musterbrief- 
 
Nach § 86 b Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz ist ein Antrag auf einstweilige Anordnung 
kostenfrei möglich. 
 

 Bei allen Fragen und auftretenden Problemen setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir 
unterstützen Sie. 
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Zukunft: 
 
Der LERNEN FÖRDERN – Bundesverband ist bereit, Sparmaßnahmen mitzutragen und 
bietet seine Beteiligung zur Weiterentwicklung bestehender Systeme an. Wir werden in 
Elternhaus und Schule durch unsere Erziehung und Bildung unseren Beitrag zur 
Lebensbewältigung unserer Kinder leisten, in unsere Konzeptionen in der Oberstufe, aber 
auch deren Auswirkungen auf die Arbeit in der Eingangsstufe und Mittelstufe sollen 
notwendige Anforderungen an ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben ernsthafter 
noch als seither einbezogen werden. Wir appellieren aber auch an alle politisch 
Verantwortlichen, weiterhin Mittel zur Arbeitsförderung in ausreichender Höhe zur 
Verfügung zu stellen und damit die Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Vorbereitung 
auf ein selbständiges Leben für Jugendliche mit Lernbehinderungen ermöglichen. Wir fordern 
die Bundesregierung auf, Zuständigkeiten zu regeln und Zeiten von Unsicherheit in einem 
Ausmaß wie in diesem Jahr künftig zu vermeiden.  
 
Der LERNEN FÖRDERN – Bundesverband wird die Entwicklung weiterhin kritisch 
verfolgen und sich Einschränkungen, die der Teilhabe und Selbstbestimmung unserer 
Jugendlichen entgegenwirken, energisch zur Wehr setzen. 
 

Mechthild Ziegler 
 


